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Die Schöffenwahlen 1955 — 
ein wirksamer Hebel zur Verbesserung der Arbeit der Gerichte

Von Dr. HILDE BENJAMIN, Minister der Justiz

Die vergangenen zehn Jahre sind erfüllt gewesen von 
dem Ringen um den Aufbau unseres demokratischen 
Staates. Untrennbar von dieser Entwicklung ist das Be
mühen um den Aufbau unserer demokratischen Justiz. 
Wichtige Etappen kennzeichnen diesen Weg: Die Ein
führung des „Volksrichters“, die Schöffenwahlgesetze 
der Länder der ehemaligen sowjetischen Besatzungs
zone, die Errichtung der Deutschen Demokratischen Re
publik, die Errichtung des Obersten Gerichts und der 
Obersten Staatsanwaltschaft, das Gesetz über die 
Staatsanwaltschaft der Deutschen Demokratischen Re
publik, das Gerichtsverfassungsgesetz vom Jahre 1952.

Die Schöffenwahlen des Jahres 1955 bedeuten einen 
gewissen Abschluß im Aufbau unserer Justiz — einen 
Abschluß, der zugleich Neubeginn auf höherer Ebene 
ist: Die Schöffenwahl bedeutet den vollen Ausbau 
unseres Gerichtssystems nach den Bestimmungen des 
Gerichtsverfassungsgesetzes, das der gegenwärtigen 
ökonomischen und staatlichen Struktur unseres Staates 
der Arbeiter und Bauern entspricht.

Unsere Gerichte beginnen die neue Etappe dieser 
Entwicklung in einer neuen entscheidenden Periode — 
zu dem Zeitpunkt, in dem die Ratifizierung der Pariser 
Verträge im Bonner Bundestag zur Verwirklichung 
jener politischen Situation beiträgt, von der es in der 
Moskauer Deklaration heißt, daß die Staaten Europas im 
Falle der Wiedererrichtung des aggressiven deutschen 
Militarismus unweigerlich gezwungen sein werden, wirk
same Maßnahmen zur Selbstverteidigung, zur Verhütung 
eines Überfalls zu ergreifen. Gemeinsam mit den 
Kräften der neuen Schöffen, die aus der Arbeiterklasse, 
den Kreisen der werktätigen Bauern und anderen fort
schrittlichen patriotischen Schichten unseres Volkes zu 
ihnen stoßen, müssen unsere Gerichte in ihrem Arbeits
gebiet zur Lösung aller neu entstehenden Aufgaben bei
tragen. Zugleich ist diese neue Etappe aber auch da
durch gekennzeichnet, daß — wie gerade in der letzten 
Zeit festzustellen ist — unsere Bürger unsere Staats
und Rechtsordnung immer klarer und bewußter an
erkennen. Das zeigte sich zum Beispiel in dem weiteren 
Sinken der Kriminalität, insbesondere in der Anerken
nung der Unverletzlichkeit unseres Volkseigentums. Es 
zeigt sich in der Erkenntnis, daß die Forderungen des 
21. Plenums des Zentralkomitees der SED zugleich auch 
die strikte Einhaltung unserer Gesetzlichkeit auf dem 
Gebiet der Planung, des Schutzes der Arbeitskraft, der 
Wirtschaft verlangen.

Die Wahlen der Schöffen zu den Bezirks- und Kreis
gerichten sind Wahlen des Staates der Arbeiter und 
Bauern, wobei die Form dieser Wahlen durch die gegen
wärtige Organisation unseres Gerichtswesens bestimmt 
wird. In ihnen kommt der entscheidende Grundsatz 
jeder unserer Wahlen zum Ausdruck, daß nämlich der 
Wähler den Kandidaten, dem er seine Stimme gibt, 
nicht nur kennen, sondern auch prüfen muß. Es ist 
weiter ein allgemeines Prinzip unserer Wahlen, daß 
wir keine „Wahlkampagnen“ kennen, sondern die 
Zeiten der Wahlvorbereitung Zeiten der Rechenschafts
legung über die geleistete, Zeiten der Beschlußfassung 
für die Grundlage der weiteren, besseren Arbeit sind. 
Wie zur Zeit der Volkswahlen Rechenschaft gegeben 
und zugleich auch die Arbeit des Staatsapparates auf

einem höheren Niveau beraten und beschlossen wurde, 
so gilt dies auch für die Durchführung unserer Schöf
fenwahlen. Die Wahlvorbereitung fällt zeitlich mit der 
gesetzlich vorgesehenen jährlichen Rechenschaftslegung 
der Kreisgerichte zusammen. Zugleich muß verantwor
tungsvoll auf alle Signale geachtet werden, die wir 
gelegentlich der vorbereitenden Aussprachen, in den 
Wahlversammlungen, in den Beratungen der Wahlaus
schüsse erhalten. Alle Erkenntnisse und Ergebnisse der 
gesamten Periode der Schöffenwahlen stellen in ver
schiedenster Hinsicht einen äußerst wichtigen Beitrag 
zur Verbesserung der Arbeit der Gerichte für die näch
sten Jahre dar.

Die Wahl der Schöffen zu den Kreis- und Bezirks
gerichten wird in ihrer Gesamtheit von der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland getragen. Die 
Vorbereitung ihrer Durchführung hat in den vergan
genen Wochen aber bereits gezeigt, daß ein wesentlicher 
Teil der sachlichen Verantwortung für das Gelingen 
der Schöffenwahl bei den Mitarbeitern der Justizorgane 
liegt. Das wird im noch größerem Maße bei der Durch
führung der Wahlversammlungen der Fall sein, in 
denen die Referenten zum großen Teil Mitarbeiter der 
Justiz, vor allem Richter, Staatsanwälte und Notare, 
sein werden. Wir können bereits jetzt feststellen, daß 
die Richter, vor allem die Kreisgerichtsdirektoren, an 
der Vorbereitung der Schöffen wähl mit großem Inter
esse und großem Eifer mitwirken und daß darüber hin
aus alle Mitarbeiter der Justiz an der Durchführung 
und dem Ergebnis der Durchführung der Schöffenwahl 
auf das höchste interessiert sind.

Es genügt jedoch nicht, daß zur Durchführung der 
Schöffenwahl gute organisatorische und propagandi
stische Leistungen gezeigt werden. Die Richter, die Mit
glieder eines Wahlausschusses sind, müssen auf die 
strengste Wahrung der Gesetzlichkeit bei der Durch
führung der Wahl — auf die Einhaltung des Gerichts
verfassungsgesetzes und der Anordnung des Ministers 
der Justiz vom 10. Januar 1955 zur Durchführung der 
Schöffenwahl — achten. Es darf keine liberale „Aus
legung“ dieser Bestimmungen geben, und die Schöffen
wahlen müssen alle Beteiligten dazu erziehen, daß Ge
setze unseres Staates, insbesondere auch auf dem so 
wichtigen Gebiet der Gerichtsverfassung, unbedingt zu 
respektieren sind und nicht durch Zweckmäßigkeits
erwägungen ersetzt werden dürfen — eine Lehre, die 
von allgemeiner Bedeutung ist. (

In dieser Zeit der Vorbereitung der Schöffenwahl, die, 
im ganzen gesehen, der weiteren Festigung des Ver
trauens der Bürger in unsere Gesetzlichkeit und Rechts
sicherheit dienen soll, muß alle Sorge ganz besonders 
darauf gerichtet sein, daß auch kein einziges Urteil 
eines Kreis- oder Bezirksgerichts mit den Forderungen 
strengster Gesetzlichkeit und Parteilichkeit in Wider
spruch steht, daß sie ausnahmslos den Interessen der 
Mehrheit der Werktätigen dienen und von ihnen ver
standen werden.

Wir erwarten von unseren Schöffen, daß sie den Elan, 
die Begeisterung, mit der sie ihre Arbeit in der Pro
duktion erfüllen, auch unseren Gerichten übermitteln. 
Aus ihrer Mitwirkung an der Rechtsprechung soll die 
Parteilichkeit unserer Entscheidungen immer klarer
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